
STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2913/2023 
 

18. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Ver-
kehr und Tiefbau 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Förderung der Elektromobilität; Parkgebührenbefreiung an 
Ladestationen 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: SG 34 Erstelldatum 11.01.2023 

Verfasser Thron, Birgit Zuständiges Amt Amt 3  

Sachgebiet 34 
Straßenverkehrsbehörde 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Umwelt, Verkehr 
und Tiefbau 

Vorberatung/ Ent-
scheidung 

01.02.2023 Ö 

 

Anlagen: 1) Protokoll-Auszug aus UVT-Sitzung vom 02.02.2016 
2) aktuelle Parkgebührenverordnung (PGV) seit 01.03.2018 
3) Entwurf Verordnung zur Änderung der PGV ab 01.04.2023 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der UVT beschließt, dass für das Parken an E-Ladestationen, die sich in ei-
nem gebührenpflichtigen Parkbereich befinden, keine Parkgebühren erhoben 
werden. 
 

2. Der UVT stimmt der dementsprechend erforderlichen, als Anlage 3 beigefüg-
ten, Änderung der Parkgebührenverordnung zu und empfiehlt dem Stadtrat 
die Änderung der Parkgebührenverordnung zu beschließen. 
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Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in    Pötzsch / SPD Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
In der Sitzung des UVT am 02.02.2016 wurde beschlossen, dass  
 

1. eine Parkgebührenbefreiung für E-Fahrzeuge im Zuge eines Parkraumbewirt-
schaftungskonzeptes geprüft werden soll. 
 
> Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird aktuell im Zuge des Verkehrsent- 
   wicklungsplanes erarbeitet und in 2023 dem Ausschuss vorgestellt. 
 

2. in 7 Straßen (Auflistung im Protokollauszug Anlage 1) jeweils 1 Parkplatz für E-
Fahrzeuge (ohne Ladestation) durch Beschilderung reserviert werden sollen. 
 
> Die Parkplätze wurden in 2016 eingerichtet. 
 

 
In den Jahren 2019-2021 wurden folgende Ladestationen eingerichtet: 
 

- Am Engelsberg (1 Säule > 2 Ladeplätze) 
- Bullachstraße / Aumühle (1 > 2) 
- Klosterstraße / Amperoase (1 > 2) 
- Frühlingsstraße (1 > 1) 
- Dachauer Str. / Parkplatz Ecke Feuerhausstr. (1 > 2) 
- Julie-Mayr-Str. (1 > 2) 
- Münchner Straße, Parkplatz Landratsamt (1 > 2) 
- Ottl-Aicher-Str. (1 > 1) 

 
In Planung / Errichtung (2022-2023) sind folgende Ladestationen: 
 

- Am Einfang (1 > 2) 
- Kirchstraße / Parkplatz Ecke Schulweg (1 > 2) 
- Fürstenfelder Straße / Parkplatz Veranstaltungsforum (2 > 4) 
- Waldfriedhofstraße / Parkplatz Waldfriedhof (1 > 2) 
- Josef-Spital-Str. / Stadelberger Str. (1 > 2) 

 
 
Die Ladestationen auf den Parkplätzen Kirchstraße Ecke Schulweg und Dachauer Str. 
Ecke Feuerhausstraße befinden sich im gebührenpflichtigen Parkbereich. Da bislang 
eine Parkgebührenbefreiung für E-Fahrzeug in der Stadt Fürstenfeldbruck noch nicht 
beschlossen wurde, müssen die Fahrzeugführer aktuell zusätzlich zu den Ladekosten 
auch Parkgebühren entrichten. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dies zur Förderung der E-Mobilität zu ändern und kommt 
somit zu den eingangs formulierten Beschlussvorschlägen. 
 
 
 


